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Fachhochschule Braunschweig/Wolfenbüttel

Neufassung der Diplomprüfungsordnung für die Studiengänge
• „Elektrische Anlagen- und Automatisierungstechnik“
• Elektrische Messtechnik und Qualitätsmanagement“
• „Informationstechnik“
• „Telekommunikation“

Bekanntmachung des Beschlusses nach § 37 Abs.1 NHG des Präsidiums der
Fachhochschule Braunschweig/Wolfenbüttel vom 17.07.2003

Die Diplomprüfungsordnung für die Studiengänge „Elektrische Anlagen- und
Automatisierungstechnik“, „Elektrische Messtechnik und Qualitätsmanagement“,
„Informationstechnik“ und „Telekommunikation“, zuletzt geändert am 11.09.2002
(Verkündungsblatt 5/2000), wird wie folgt neu gefasst:
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D i p l o m p r ü f u n g s o r d n u n g
für die Studiengänge

• „Elektrische Anlagen- und Automatisierungstechnik“
• „Elektrische Messtechnik und Qualitätsmanagement“
• „Informationstechnik“
• „Telekommunikation“

an der Fachhochschule Braunschweig/ Wolfenbüttel, Fachbereich Elektrotechnik
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Erster Teil Allgemeine Vorschriften

§ 1 Zweck der Prüfungen

(1) Die Diplomprüfung bildet den ersten berufs-
qualifizierenden Abschluss des Studiums. Die
Anforderungen an diese Prüfung sichern den
Standard der Ausbildung im Hinblick auf die Re-
gelstudienzeit sowie auf den Stand der Wissen-
schaft und die Anforderungen der beruflichen
Praxis. Durch die Diplomprüfung soll festgestellt
werden, ob der die oder der zu Prüfende die für
den Übergang in die Berufspraxis notwendigen
gründlichen Fachkenntnisse erworben hat, die
fachlichen Zusammenhänge überblickt und die
Fähigkeit besitzt, wissenschaftlich und anwen-
dungsbezogen zu arbeiten und wissenschaftliche
und anwendungsbezogene Erkenntnisse anzu-
wenden.

(2) Der Diplomprüfung geht die Diplomvorprü-
fung voraus. Durch sie soll festgestellt werden, ob
die oder der zu Prüfende die inhaltlichen und
methodischen Grundlagen der studierten Fach-
richtung und eine systematische Orientierung
erworben hat, um das Studium mit Erfolg fortzu-
setzen.

§ 2 Hochschulgrad

Nach bestandener Diplomprüfung verleiht die
Hochschule den Hochschulgrad "Diplom-Ingeni-
eurin (Fachhochschule)" oder "Diplom-Ingenieur
(Fachhochschule)" (abgekürzt: "Dipl.-Ing. (FH)").
Darüber stellt die Hochschule eine Urkunde mit
dem Datum des Zeugnisses aus (Anlage 1).

§ 3 Dauer und Gliederung des Studiums

(1) Die Studienzeit, in der das Studium abge-
schlossen werden kann, beträgt acht Semester
(Regelstudienzeit).

(2) Das Studium umfasst sechs Theoriesemester
und zwei berufspraktische Semester. Die Se-
mester 1 bis 3 bilden das Grundstudium, das mit
der Diplomvorprüfung abschließt. Die Semester 4
bis 8 bilden das Hauptstudium, das mit der Dip-
lomprüfung abschließt. Darin enthalten sind 3
Theoriesemester und im 4. oder 5. Semester ein
Praxissemester, das außerhalb der Hochschule
absolviert werden muss und in dem eine Studien-
arbeit angefertigt werden kann. Semester 8 dient
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der praktischen Anwendung der im Studium er-
worbenen Kenntnisse. In diesem Semester soll in
der Regel die Diplomarbeit angefertigt werden. Mit
der Diplomarbeit wird der Nachweis der Mitwir-
kung an einem berufspraktischen Vorhaben bzw.
an einem anwendungsbezogenen Forschungs-
und Entwicklungsvorhaben der Fachhochschule
erbracht. Das Nähere regelt die Studienordnung.

(3) Der Studienplan und das Lehrangebot sind
so zu gestalten, dass die Diplomvorprüfung mit
Ablauf des dritten Semesters und die Diplomprü-
fung innerhalb der Regelstudienzeit, spätestens
aber 6 Monate nach ihrem Ablauf abgeschlossen
werden können.

(4) Das Studium umfasst Lehrveranstaltungen
des Pflicht- und Wahlpflichtbereiches sowie Lehr-
veranstaltungen nach freier Wahl der Studieren-
den (Wahlbereich). Der zeitliche Gesamtumfang
der Pflicht- und Wahlpflichtbereiche beträgt
164 Semesterwochenstunden (SWS), wobei auf
das Grundstudium und auf das Hauptstudium je
82 SWS entfallen. Hierzu tritt der zeitliche Auf-
wand für die Vor- und Nachbereitung sowie die
technisch-wissenschaftliche Aufbereitung der
Diplomarbeit in der Hochschule von insgesamt 6
SWS. Dabei ist gewährleistet, dass den Studie-
renden Gelegenheit zur selbständigen Vorbe-
reitung und Vertiefung des Stoffes und zur Teil-
nahme an zusätzlichen Lehrveranstaltungen nach
eigener Wahl  verbleibt und die Möglichkeit be-
steht, Schwerpunkte ihres Studiums nach eigener
Wahl zu bestimmen. Der Anteil der Prüfungs-
fächer am zeitlichen Gesamtumfang ist in den
Anlagen 2 und 4 geregelt.

§ 4 Prüfungsausschuss

(1) Für die Organisation der Prüfungen und zur
Wahrnehmung der durch diese Prüfungsordnung
zugewiesenen Aufgaben wird aus den Mitgliedern
des Fachbereichs ein Prüfungsausschuss gebil-
det. Ihm gehören fünf Mitglieder an, und zwar
zwei Mitglieder, die die Hochschullehrergruppe
vertreten, ein Mitglied, das die Mitarbeitergruppe
vertritt und hauptamtlich oder hauptberuflich in der
Lehre tätig ist sowie zwei Mitglieder der Studie-
rendengruppe. Ist keine Mitarbeitergruppe vor-
handen, so fällt dieser Sitz der Hochschullehrer-
gruppe zu. Der Vorsitz und der stellvertretende
Vorsitz müssen von Professorinnen oder Profes-
soren ausgeübt werden; sie und die weiteren Mit-
glieder des Prüfungsausschusses sowie deren
ständige Vertretungen werden durch die jeweili-
gen Gruppenvertretungen im Fachbereichsrat
gewählt. Ist ein Mitglied, das die Mitarbeitergruppe
vertritt und selbstständig in der Lehre tätig ist,
Mitglied des Prüfungsausschusses, so zählt in
Angelegenheiten, die die Lehre unmittelbar
betreffen, die Stimme jeder Professorin und jedes
Professors zweifach. Die Mitglieder aus der Stu-
dierendengruppe haben bei der Bewertung und
Anrechnung von Prüfungs- und Studienleistungen
nur beratende Stimme.

(2) Der Prüfungsausschuss stellt die Durchfüh-
rung der Prüfungen sicher. Er achtet darauf, dass

die Bestimmungen des Niedersächsischen Hoch-
schulgesetzes (NHG) und dieser Prüfungsord-
nung eingehalten werden. Er berichtet regelmäßig
dem Fachbereich über die Entwicklung der Prü-
fungen und Studienzeiten; hierbei ist besonders
auf die tatsächlichen Bearbeitungszeiten für die
Diplomarbeit und die Einhaltung der Regelstu-
dienzeit und der Prüfungsfristen einzugehen und
die Verteilung der Fach- und Gesamtnoten darzu-
stellen. Der Prüfungsausschuss oder die von ihm
beauftragte Stelle führt die Prüfungsakten.

(3) Der Prüfungsausschuss fasst seine Be-
schlüsse mit der Mehrheit der abgegebenen gülti-
gen Stimmen; Stimmenthaltungen gelten als nicht
abgegebene Stimmen. Bei Stimmengleichheit gibt
die Stimme der oder des Vorsitzenden den Aus-
schlag. Der Prüfungsausschuss ist beschlussfä-
hig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder, darunter
die oder der Vorsitzende oder stellvertretende
Vorsitzende und ein weiteres Mitglied der Profes-
sorengruppe, anwesend ist.

(4) Die Amtszeit der Mitglieder des Prüfungsaus-
schusses beträgt zwei Jahre, die der studenti-
schen Mitglieder ein Jahr.

(5) Über die Sitzungen des Prüfungs-
ausschusses wird eine Niederschrift geführt. Die
wesentlichen Gegenstände der Erörterung und
die Beschlüsse des Prüfungsausschusses sind in
der Niederschrift festzuhalten.

(6) Der Prüfungsausschuss kann Befugnisse
widerruflich auf den Vorsitz und den stellvertreten-
den Vorsitz übertragen. Die oder der Vorsitzende
bereitet die Beschlüsse des Prüfungsausschusses
vor und führt sie aus. Sie oder er berichtet dem
Prüfungsausschuss laufend über diese Tätigkeit.

(7) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses
haben das Recht, an der Abnahme der Prüfungen
als Beobachtende teilzunehmen.

(8) Die Sitzungen des Prüfungsausschusses sind
nichtöffentlich. Die Mitglieder des Prüfungs-
ausschusses und deren Vertretungen unterliegen
der Amtsverschwiegenheit. Sofern sie nicht im
öffentlichen Dienst stehen, sind sie durch die Vor-
sitzende oder den Vorsitzenden zur Verschwie-
genheit zu verpflichten.

§ 5 Prüfende und Beisitzerin oder Beisitzer

(1) Der Prüfungsausschuss bestellt die Prüfen-
den und die Beisitzerinnen und Beisitzer. Zur Ab-
nahme von Prüfungen werden Mitglieder und
Angehörige dieser Hochschule oder einer ande-
ren Hochschule bestellt, die in dem betreffenden
Prüfungsfach oder in einem Teilgebiet des Prü-
fungsfaches zur selbständigen Lehre berechtigt
sind. Lehrkräfte für besondere Aufgaben sowie in
der beruflichen Praxis und Ausbildung erfahrene
Personen können in geeigneten Prüfungsgebieten
zur Abnahme von Prüfungen bestellt werden. Zu
Prüfenden sowie Beisitzerinnen und Beisitzern
dürfen nur Personen bestellt werden, die selbst
mindestens die durch die Prüfung festzustellende
oder eine gleichwertige Qualifikation besitzen.
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(2) Soweit die Prüfungsleistung studienbeglei-
tend erbracht wird, bedarf es bei Lehrpersonen,
soweit sie nach Absatz 1 Sätze 2 bis 4 prüfungs-
befugt sind, keiner besonderen Bestellung nach
Absatz 1 Satz 1. Sind mehr Prüfungsbefugte vor-
handen, als für die Abnahme der Prüfung erfor-
derlich sind, findet Absatz 1 Satz 1 Anwendung.

(3) Studierende können unbeschadet der Rege-
lung in Absatz 2 für die Abnahme der Prüfungslei-
stungen Prüfende vorschlagen. Der Vorschlag
begründet keinen Anspruch. Ihm soll aber ent-
sprochen werden, soweit ihm nicht wichtige Grün-
de, insbesondere eine unzumutbare Belastung
der Prüfenden, entgegenstehen.

(4) Der Prüfungsausschuss stellt sicher, dass
den Studierenden die Namen der Prüfenden
rechtzeitig, mindestens zwei Wochen vor dem
Termin der jeweiligen Prüfung, bekannt gegeben
werden.

(5) Für die Prüfenden und die Beisitzerinnen und
Beisitzer gilt § 4 Abs. 8 entsprechend.

§ 6 Anrechnung von Studienzeiten, Studien-
und Prüfungsleistungen

(1) Studienzeiten, Studienleistungen einschließ-
lich berufspraktischer Tätigkeiten und Prüfungs-
leistungen in demselben Studiengang an einer
Fachhochschule oder einem entsprechenden
Studiengang einer Gesamthochschule in der
Bundesrepublik Deutschland werden ohne
Gleichwertigkeitsfeststellung angerechnet. Das-
selbe gilt für die Anerkennung von Diplomvorprü-
fungen in demselben oder einem verwandten
Studiengang. Soweit die Diplomvorprüfung we-
sentliche Fächer nicht enthält, die nach dieser
Ordnung Gegenstand der Diplomvorprüfung, nicht
aber der Diplomprüfung sind, ist eine Anrechnung
mit Auflagen möglich.

(2) Studienzeiten, Studienleistungen einschließ-
lich berufspraktischer Tätigkeiten und Prüfungs-
leistungen in einem anderen Studiengang werden
angerechnet, soweit die fachliche Gleichwertigkeit
festgestellt ist. Die Gleichwertigkeit ist festzustel-
len, wenn Studienzeiten, Studienleistungen ein-
schließlich berufspraktischer Tätigkeiten und
Prüfungsleistungen in Inhalt, Umfang und in den
Anforderungen denjenigen des Studienganges,
für den die Anrechnung beantragt wird, im We-
sentlichen entsprechen. Dabei ist kein schemati-
scher Vergleich, sondern eine Gesamtbetrachtung
und Gesamtbewertung im Hinblick auf die Be-
deutung der Leistungen für den Zweck der Prü-
fungen nach § 1 vorzunehmen. Für die Fest-
stellung der Gleichwertigkeit eines ausländischen
Studienganges sind die von der Kultus-
ministerkonferenz und der Hochschulrektoren-
konferenz gebilligten Äquivalenzvereinbarungen
oder andere zwischenstaatliche Vereinbarungen
maßgebend. Soweit Vereinbarungen nicht vorlie-
gen oder eine weitergehende Anrechnung bean-
tragt wird, entscheidet der Prüfungsausschuss
über die Gleichwertigkeit. Zur Aufklärung der
Sach- und Rechtslage kann eine Stellungnahme

der Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen
eingeholt werden. Abweichende Anrechnungsbe-
stimmungen auf Grund von Vereinbarungen mit
ausländischen Hochschulen bleiben unberührt.

(3) Außerhalb des Studiums abgeleistete berufs-
praktische Tätigkeiten werden angerechnet, so-
weit die Gleichwertigkeit entsprechend Absatz 2
Satz 3 festgestellt ist.

(4) Für Studienzeiten, Studien- und Prüfungs-
leistungen in staatlich anerkannten Fernstudien
gelten die Absätze 1 und 2 entsprechend. Absatz
2 gilt außerdem für Studienzeiten, Studienleistun-
gen und Prüfungsleistungen an staatlichen und
staatlich anerkannten Berufsakademien sowie an
Fach- und Ingenieurschulen und Offiziers-
hochschulen der ehemaligen DDR.

(5) Werden Studien- und Prüfungsleistungen
angerechnet, werden die Noten - soweit die No-
tensysteme vergleichbar sind - übernommen und
in die Berechnung der Gesamtnote einbezogen.
Bei unvergleichbaren Notensystemen wird der
Vermerk "bestanden" aufgenommen. Eine Kenn-
zeichnung der Anrechnung im Zeugnis ist zuläs-
sig.

(6) Für die Anrechnung anders erbrachter Prü-
fungsleistungen für Fachprüfungen in demselben
Fachbereich müssen diese Prüfungen regulär
angemeldet worden sein und die geltenden An-
forderungen an die Anzahl der Prüfungs-
wiederholungen nach §12 Abs. 1, 2 erfüllen.

(7) Bei Vorliegen der Voraussetzungen nach den
Absätzen 1 bis 4 besteht ein Rechtsanspruch auf
Anrechnung. Über die Anrechnung entscheidet
auf Antrag der oder des Studierenden der Prü-
fungsausschuss.

§ 7 Zulassung

(1) Der Antrag auf Zulassung (Meldung) zur
Diplomvorprüfung oder Diplomprüfung oder zu
ihren einzelnen Prüfungsteilen ist nach näherer
Bestimmung des Zweiten und Dritten Teils schrift-
lich beim Prüfungsausschuss innerhalb des vom
Prüfungsausschuss festzusetzenden Zeitraumes
zu stellen. Fristen, die vom Prüfungsausschuss
gesetzt sind, können bei Vorliegen triftiger Gründe
verlängert oder rückwirkend verlängert werden,
insbesondere wenn es unbillig wäre, die durch
den Fristablauf eingetretenen Rechtsfolgen be-
stehen zu lassen.

(2) Im Praxissemester und in Urlaubssemestern
können keine Prüfungsleistungen erstmalig ab-
gelegt werden.

(3) Soweit der Zweite und Dritte Teil nichts Wei-
teres oder Abweichendes bestimmen, wird zu-
gelassen, wer

1. ein ordnungsgemäßes Studium nach
Maßgabe der Studienordnung und im
Rahmen des tatsächlichen Lehrangebotes
nachweist

und
2. die berufspraktische Tätigkeit nach § 3

Abs. 2 erfolgreich abgeschlossen hat.
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(4) Der Meldung sind, soweit sich nicht entspre-
chende Unterlagen bei der Hochschule befinden,
unbeschadet weiterer Nachweise nach dem
Zweiten und Dritten Teil beizufügen:

1. Nachweise nach Absatz 3 und
2. eine Erklärung darüber, ob bereits eine

Diplomvorprüfung oder Diplomprüfung o-
der Teile dieser Prüfung in demselben
Studiengang an einer Fachhochschule o-
der einem entsprechenden Studiengang
einer Gesamthochschule in der Bundes-
republik Deutschland nicht bestanden ist
oder endgültig nicht bestanden ist.

Ist es nicht möglich, eine nach Satz 1 erforderli-
che Unterlage in der vorgeschriebenen Weise bei-
zufügen, kann der Prüfungsausschuss gestatten,
den Nachweis auf andere Art zu führen.

(5) Über die Zulassung entscheidet der Prü-
fungsausschuss. Die Zulassung wird versagt,
wenn

1. die Zulassungsvoraussetzungen nicht er-
füllt sind, oder

2. die Unterlagen unvollständig sind oder
3. die Diplomvorprüfung oder die Diplom-

prüfung in demselben Studiengang an ei-
ner Fachhochschule, einem entsprechen-
den Studiengang an einer Gesamthoch-
schule in der Bundesrepublik Deutschland
oder in einem Studiengang des Fachbe-
reiches Elektrotechnik an der Fachhoch-
schule Braunschweig/Wolfenbüttel bereits
endgültig nicht bestanden ist.

(6) Die Bekanntgabe der Zulassung einschließ-
lich der Prüfungstermine oder der Versagung der
Zulassung erfolgt nach § 17 Abs. 2.

(7) Der Prüfungsausschuss kann beschließen,
dass die Zulassung zur Diplomvorprüfung und Di-
plomprüfung auf Grund der Meldung zum jeweils
ersten Prüfungsteil erfolgt und dass zu den jeweils
folgenden Prüfungsteilen zugelassen ist, wer sich
zu dem betreffenden Prüfungsteil unter Beifügung
der vorgeschriebenen ergänzenden Nachweise
innerhalb der vom Prüfungsausschuss festgeleg-
ten Frist gemeldet hat. Ein Bescheid ergeht in
diesem Fall bei den folgenden Prüfungsleistungen
nur, wenn die Zulassung zu versagen ist. Dieser
Beschluss ist hochschulöffentlich in ortsüblicher
Weise bekannt zu machen.

§ 8 Aufbau der Prüfungen, Arten der Prü-
fungsleistungen, Freiversuch

(1) Soweit der Zweite und Dritte Teil nicht weite-
re Prüfungsleistungen vorsehen, besteht die Dip-
lomvorprüfung aus Fachprüfungen und die Dip-
lomprüfung aus Fachprüfungen, Wahlpflichtmo-
dulen und der Diplomarbeit. Fachprüfungen set-
zen sich aus den Prüfungsleistungen in einem
Prüfungsfach oder einem fächerübergreifenden
Prüfungsgebiet zusammen, sie können auch aus
nur einer Prüfungsleistung bestehen. Fachprüfun-
gen können durch folgende Arten von Prüfungs-
leistungen nach Maßgabe des Zweiten und Drit-
ten Teils abgelegt werden:

1. Klausur („K“, Absatz 3),
2. mündliche Prüfung („M“, Absatz 4),
3. Referat („R“, Absatz 5),
4. Erstellung und Dokumentation von Rech-

nerprogrammen („ED“, Absatz 6).
5. experimentelle Arbeit/Projektarbeit („EA“,

„PA“, Absatz 7),
6. Praxisbericht (Absatz 8).

(2) Die Studierenden sollen auch befähigt wer-
den, selbständig und im Zusammenwirken mit
anderen Personen wissenschaftliche Erkenntnis-
se zu gewinnen sowie deren Bedeutung für die
Gesellschaft und die berufliche Praxis zu er-
kennen. Hierzu sollen geeignete Arten von Prü-
fungsleistungen in Form einer Gruppenarbeit zu-
gelassen werden. Der als Prüfungsleistung zu
bewertende Beitrag der oder des einzelnen zu
Prüfenden muss die an die Prüfung zu stellenden
Anforderungen erfüllen sowie als individuelle
Prüfungsleistung auf Grund der Angabe von Ab-
schnitten, Seitenzahlen oder anderen objektiven
Kriterien deutlich abgrenzbar und für sich be-
wertbar sein.

(3) In einer Klausur soll die oder der zu Prüfende
nachweisen, dass sie oder er in begrenzter Zeit,
mit begrenzten Hilfsmitteln und unter Aufsicht mit
den geläufigen Methoden des Faches ein Prob-
lem erkennen und Wege zu einer Lösung finden
kann. Die Bearbeitungszeit ist in den Anlagen 2
und 4 festgelegt.

(4) Die mündliche Prüfung findet vor zwei Prü-
fenden (Kollegialprüfung) oder einer oder einem
Prüfenden und einer sachkundigen Beisitzerin
oder einem sachkundigen Beisitzer als Einzel-
prüfung oder als Gruppenprüfung für bis zu fünf
Studierende gleichzeitig statt. Die Beisitzerin oder
der Beisitzer ist vor der Notenfestsetzung zu hö-
ren. Sie oder er darf weder die zu Prüfende oder
den zu Prüfenden befragen noch beurteilen. Der
Beisitzerin oder dem Beisitzer obliegt im Wesent-
lichen eine Kontrollfunktion für den ordnungs-
gemäßen Ablauf der mündlichen Prüfung und die
Protokollführung. Die Dauer der Prüfung beträgt je
zu prüfender Person mindestens 15 Minuten und
sollte 30 Minuten nicht überschreiten. Die wesent-
lichen Gegenstände der Prüfung, die Bewertung
der Prüfungsleistung und die tragenden Erwägun-
gen der Bewertungsentscheidung sind in einem
Protokoll festzuhalten. Es ist von den Mitwirken-
den an der Prüfung zu unterschreiben.

(5) Ein Referat umfasst:
1. eine eigenständige und vertiefte schriftli-

che Auseinandersetzung mit einem
Problem aus dem Arbeitszusammenhang
der Lehrveranstaltung unter Einbeziehung
und Auswertung einschlägiger Literatur,
und

2. die Darstellung der Arbeit und die Ver-
mittlung ihrer Ergebnisse im mündlichen
Vortrag sowie in einer anschließenden
Diskussion.

(6) Die Erstellung und Dokumentation von Rech-
nerprogrammen umfasst in der Regel
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1. die Beschreibung der Aufgabe und ihrer
Abgrenzung,

2. die Erarbeitung theoretischer Vorausset-
zungen für die Bearbeitung der Aufgabe,
insbesondere die Auswahl der geeigneten
Methoden unter Einbeziehung und Aus-
wertung einschlägiger Literatur,

3. die Formulierung der verwendeten Algo-
rithmen in einer geeigneten Programmier-
sprache,

4. das Testen des Programms mit mehreren
exemplarischen Datensätzen und das Ü-
berprüfen der Ergebnisse auf ihre Richtig-
keit,

5. die Programmdokumentation insbesonde-
re mit Angabe der verwendeten Metho-
den, des Ablaufplans, des Programmpro-
tokolls (Quellenprogramm) und eines Er-
gebnisprotokolls.

(7) Eine experimentelle Arbeit / Projektarbeit
zu einem gegebenen Thema umfasst insbesonde-
re

1. die theoretische Vorbereitung eines  Ex-
perimentes / Projektes,

2. den Aufbau und die Durchführung des
Experimentes oder Projektes,

3. die schriftliche Darstellung der Arbeits-
schritte des Experiment- bzw. Projektab-
laufs und der Ergebnisse des Experi-
mentes/Projektes sowie deren kritische
Würdigung,

4. bei einem Projekt einen Abschlussvortrag
eines jeden Teilnehmers bzw. einer jeden
Teilnehmerin.

Projektarbeiten werden als Gruppenarbeiten
durchgeführt. Sie müssen innerhalb von
6 Monaten nach Ausgabe der Aufgabe abge-
schlossen und bewertet sein.

(8) Ein Praxisbericht umfasst eine eigenständige
und vertiefte schriftliche Auseinandersetzung mit
einem Problem aus dem Arbeitszusammenhang
der Praxis oder die Darstellung der Arbeit und die
Vermittlung ihrer Ergebnisse im mündlichen Vor-
trag sowie in einer anschließenden Diskussion.
Der Praxisbericht ist während des Praxissemes-
ters anzufertigen und spätestens zwei Wochen
nach Abschluss des Praxissemesters abzugeben.
Der Praxisbericht kann durch die Studienarbeit
ersetzt werden.

(9) Die Aufgabe für die Prüfungsleistung wird von
den Prüfenden festgelegt. Können sich diese nicht
einigen, legt der Prüfungsausschuss die Aufgabe
fest. Der oder dem zu Prüfenden kann Gelegen-
heit gegeben werden, für die Aufgabe Vorschläge
zu machen.

(10) Der Prüfungsausschuss legt zu Beginn jeden
Semesters die Zeitpunkte für die Abnahme der
mündlichen Prüfungen und Klausuren sowie die
Aus- und Abgabezeitpunkte für die übrigen ter-
mingebundenen Prüfungsleistungen fest. Der
Prüfungsausschuss informiert die Studierenden
rechtzeitig über Art und Anzahl der zu erbringen-
den Leistungen und über die Termine, zu denen

sie zu erbringen sind. Er kann Aufgaben nach
Sätzen 1 und 2, insbesondere für Referate, auf
die Prüfenden übertragen.

(11) Macht die oder der zu Prüfende durch ein
ärztliches Zeugnis glaubhaft, dass sie oder er
wegen länger andauernder oder ständiger körper-
licher Behinderung nicht in der Lage ist, Prü-
fungsleistungen ganz oder teilweise in der vorge-
schriebenen Form abzulegen, so ermöglicht der
Prüfungsausschuss, die Prüfungsleistungen in-
nerhalb einer verlängerten Bearbeitungszeit oder
gleichwertige Prüfungsleistungen in einer anderen
Form zu erbringen. Zum Nachweis geltend ge-
machter Erkrankungen kann die Vorlage eines
amtsärztlichen Zeugnisses verlangt werden.

(12) Die Wiederholung einer bestandenen Prü-
fungsleistung ist nicht zulässig.

(13) Erstmals nicht bestandene Prüfungs-
leistungen für die Diplomvorprüfung gelten als
nicht unternommen, wenn sie zu oder vor dem in
Anlage 2 vorgesehenem Studiensemester abge-
legt werden. Entsprechendes gilt für die Prü-
fungsleistungen der Diplomprüfungen, wenn sie
zu oder vor dem 7. Studiensemester abgelegt
werden (Freiversuch).

(14) Im Rahmen des Freiversuches bestandene
Prüfungsleistungen können zur Notenverbesse-
rung auf Antrag innerhalb des nächsten regulären
Prüfungstermins wiederholt werden, dabei zählt
das jeweils bessere Ergebnis. Ein zweiter Freiver-
such ist ausgeschlossen. Eine einmalige Über-
schreitung bleibt unberücksichtigt, wenn hierfür
triftige Gründe nachgewiesen werden; § 10,
Abs. 1 und 4, gilt entsprechend. Ein nochmaliges
Verschieben des Prüfungstermins im Rahmen des
Freiversuchs oder Notenverbesserung ist auch
bei Vorliegen triftiger Gründe nicht möglich.

§ 9 Öffentlichkeit von mündlichen Prüfungen

Studierende, die sich zu einem späteren Prü-
fungstermin der gleichen Prüfung unterziehen
wollen sowie andere Mitglieder der Hochschule,
die ein eigenes berechtigtes Interesse geltend
machen, sind als Zuhörerinnen oder Zuhörer bei
mündlichen Prüfungen (§ 8 Abs. 4) zuzulassen.
Dies erstreckt sich nicht auf die Beratung und
Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses an die
oder den zu Prüfenden. Auf Antrag einer oder
eines zu Prüfenden sind die Zuhörerinnen und
Zuhörer nach Satz 1 auszuschließen.

§ 10 Versäumnis, Rücktritt, Täuschung

(1) Eine Prüfungsleistung gilt als mit "nicht aus-
reichend" bewertet, wenn

- die oder der zu Prüfende ohne triftige Gründe
zu einem Prüfungstermin nicht erscheint oder

- nach Beginn der Prüfung von der Prüfung
zurücktritt.

(2) Die für den Rücktritt oder das Versäumnis
geltend gemachten Gründe müssen dem Prü-
fungsausschuss unverzüglich schriftlich angezeigt
und glaubhaft gemacht werden; andernfalls gilt
die betreffende Prüfungsleistung als mit "nicht
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ausreichend" bewertet. Eine Exmatrikulation und
eine Beurlaubung als solche sind keine triftigen
Gründe. Bei Krankheit ist ein ärztliches Attest vor-
zulegen, soweit die Krankheit nicht offenkundig
ist. In Zweifelsfällen ist auf Verlangen des Prü-
fungsausschusses ein amtsärztliches Zeugnis
einzureichen. Werden die Gründe anerkannt, so
wird für die betreffende Prüfungsleistung ein neu-
er Termin, in der Regel der nächste reguläre
Prüfungstermin, anberaumt. Die bereits vorliegen-
den Prüfungsleistungen sind in diesem Fall anzu-
rechnen.

(3) Versucht die oder der zu Prüfende, das Er-
gebnis seiner Prüfungsleistung durch Täuschung
oder Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel zu
beeinflussen, gilt die betreffende Prüfungsleistung
als mit "nicht ausreichend" bewertet. Wer sich
eines Verstoßes gegen die Ordnung der Prüfung
schuldig gemacht hat, kann von der Fortsetzung
der betreffenden Prüfungsleistung ausge-
schlossen werden; in diesem Fall gilt die betref-
fende Prüfungsleistung als mit "nicht ausreichend"
bewertet. Die Entscheidungen nach Sätzen 1 und
2 trifft der Prüfungsausschuss nach Anhörung der
oder des zu Prüfenden. Bis zur Entscheidung des
Prüfungsausschusses setzt die oder der zu Prü-
fende die Prüfung fort, es sei denn, dass nach der
Entscheidung der Aufsicht führenden Person ein
vorläufiger Ausschluss der oder des zu Prüfenden
zur ordnungsgemäßen Weiterführung der Prüfung
unerlässlich ist.

(4) Wird bei einer Prüfungsleistung der Abgabe-
termin ohne triftige Gründe nicht eingehalten, so
gilt sie als mit "nicht ausreichend" bewertet. Ab-
satz 2 Sätze 1 bis 4 gilt entsprechend. In Fällen,
in denen der Abgabetermin aus triftigen Gründen
nicht eingehalten werden kann, entscheidet der
Prüfungsausschuss nach unter Beachtung der
Grundsätze der Chancengleichheit und des Vor-
rangs der wissenschaftlichen Leistung vor der
Einhaltung von Verfahrensvorschriften darüber,
ob der Abgabetermin für die Prüfungsleistung bis
zu einem neuen Termin entsprechend hinausge-
schoben, die hinausgeschobene Abgabe bei der
Bewertung berücksichtigt oder eine neue Aufgabe
gestellt wird.

§ 11Bewertung der Prüfungsleistung und
Bildung der Fachnote

(1) Die einzelnen Prüfungsleistungen werden
unbeschadet der Regelung in § 8 Abs. 4 Satz 1
von jeweils zwei Prüfenden bewertet. Für die Be-
wertung schriftlicher Prüfungsleistungen sind zwei
Prüfende zu bestellen, soweit genügend Prüfende
zur Verfügung stehen. Stellt der Prüfungsaus-
schuss für einen Prüfungstermin fest, dass auch
unter Einbeziehung aller gemäß § 5 Absatz 1 zur
Prüfung Befugten, die durch die Bestellung zur
oder zum Zweitprüfenden bedingte Mehrbelas-
tung der oder des einzelnen Prüfenden unter Be-
rücksichtigung ihrer oder seiner übrigen Dienstge-
schäfte unzumutbar ist oder nur eine Prüfende
oder ein Prüfender vorhanden ist, so kann er zu-
lassen, dass für diesen Prüfungstermin die betref-

fenden schriftlichen Fachprüfungsleistungen nur
von einer oder einem Prüfenden bewertet werden.
Der Beschluss ist der oder dem zu Prüfenden bei
der Meldung zur Prüfung mitzuteilen. Schriftliche
Prüfungsleistungen sind in der Regel in spätes-
tens vier Wochen nach der jeweiligen Prüfungs-
leistung zu bewerten.

(2) Für die Bewertung sind folgende Noten zu
verwenden:

1,0; 1,3 „sehr gut“
eine besonders hervorragende Leistung,

1,7; 2,0; 2,3 „gut“
eine erheblich über den durchschnittlichen
Anforderungen liegende Leistung,

2,7; 3,0; 3,3 „befriedigend“
eine Leistung, die in jeder Hinsicht durch-
schnittlichen Anforderungen entspricht,

3,7; 4,0 „ausreichend“
eine Leistung, die trotz ihrer Mängel den Min-
destanforderungen entspricht,

5,0 „nicht ausreichend“
eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel
den Anforderungen nicht mehr genügt.

Zusätzlich wird in Klammern die Note nach Abs. 4
angegeben.

(3) Die Prüfungsleistung ist bestanden, wenn sie
mit mindestens "ausreichend" bewertet wurde.
Wird die Prüfungsleistung von zwei Prüfenden
bewertet, ist sie bestanden, wenn beide die Lei-
stung mit mindestens "ausreichend" bewerten. In
diesem Fall errechnet sich die Note der bestan-
denen Prüfungsleistung aus dem Durchschnitt der
von den Prüfenden festgesetzten Einzelnoten. Die
Begründung der Bewertungsentscheidung mit den
sie tragenden Erwägungen ist, soweit sie nicht
zugleich mit der Bewertung erfolgt, auf Antrag der
oder des Studierenden schriftlich mitzuteilen. Die
Begründung ist mit der Prüfungsarbeit zu der Prü-
fungsakte zu nehmen.

(4) Die Note lautet bei einem Durchschnitt:
bis 1,15 1,0
über 1,15 bis 1,50 1,3
über 1,50 bis 1,85 1,7
über 1,85 bis 2,15 2,0
2,15 bis 2,50 2,3
über 2,50 bis 2,85 2,7
über 2,85 bis 3,15 3,0
über 3,15 bis 3,50 3,3
über 3,50 bis 3,85 3,7
über 3,85 bis 4,00 4,0
über 4,0 5,0

(5) Eine Fachprüfung ist bestanden, wenn die
Note mindestens "ausreichend" ist. Eine aus meh-
reren Teilen bestehende Fachprüfung ist bestan-
den, wenn die zugeordneten Teilprüfungs-
leistungen jeweils mindestens mit "ausreichend"
bewertet wurden. Die Note für die Prüfung er-
rechnet sich aus dem Durchschnitt der in den
Anlagen 2 und 4 gewichteten, nicht gerundeten
Noten der einzelnen Prüfungsleistungen. Absatz 4
gilt entsprechend.
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(6) Bei der Bildung der Note nach Absatz 4 wer-
den die beiden ersten Dezimalstellen hinter dem
Komma berücksichtigt; alle weiteren Stellen wer-
den ohne Rundung gestrichen.

§ 12 Wiederholung von Fachprüfungen

(1) Nicht bestandene Prüfungsleistungen einer
Fachprüfung können einmal wiederholt werden.
Wird die Prüfungsleistung mit "nicht ausreichend"
bewertet oder gilt sie als mit "nicht ausreichend"
bewertet und ist eine Wiederholungsmöglichkeit
nach Absatz 2 nicht mehr gegeben, so ist die
Prüfungsleistung endgültig nicht bestanden.

(2) In der Diplomvorprüfung können höchstens
vier Prüfungsleistungen zum zweiten Mal wieder-
holt werden. Dasselbe gilt für die Diplomprüfung.

(3) In Wiederholungsprüfungen darf für eine
schriftliche Prüfungsleistung die Note "nicht aus-
reichend" nur nach mündlicher Ergänzungsprü-
fung getroffen werden. Diese mündliche Er-
gänzungsprüfung wird von zwei Prüfenden abge-
nommen; im Übrigen gilt § 8 Abs. 4 entsprechend.
Die oder der Prüfende setzt die Note der Prü-
fungsleistung unter angemessener Berück-
sichtigung der schriftlichen Leistung und dem
Ergebnis der mündlichen Ergänzungsprüfung fest.
Für die Bildung der Durchschnittsnote der von
beiden Prüfenden jeweils gebildeten Note der
Prüfungsleistung gilt § 11 Abs. 4 entsprechend.
Die mündliche Ergänzungsprüfung ist ausge-
schlossen, wenn für die Bewertung der schrift-
lichen Prüfungsleistung § 10 Anwendung findet.

(4) Die oder der zu Prüfende hat die Wiederho-
lungsprüfung im Rahmen des Prüfungstermins
des folgenden Semesters abzulegen und sich
hierfür innerhalb des vom Prüfungsausschuss
festzusetzenden Zeitraumes zu melden. Das Pra-
xissemester und die Urlaubssemester haben auf-
schiebende Wirkung auf Prüfungsfristen. In Pra-
xis- und Urlaubssemestern ist die Teilnahme an
Wiederholungsprüfungen zulässig. Mit der Be-
kanntgabe der Meldefristen wird die oder der zu
Prüfende durch Aushang darauf hingewiesen,
dass bei Versäumnis des Prüfungstermins oder
bei erneutem Nichtbestehen die Diplomvorprüfung
oder die Diplomprüfung endgültig nicht bestanden
ist, soweit nicht die Voraussetzungen für einen
weiteren Wiederholungsversuch (Absatz 2) vorlie-
gen.

§ 13 Zeugnisse und Bescheinigungen

(1) Über die bestandene Diplomvorprüfung wird
nur auf Antrag ein Zeugnis (Anlage 3) ausgestellt.
Über die bestandene Diplomprüfung wird unver-
züglich ein Zeugnis ausgestellt (Anlage 3). Als
Datum des Zeugnisses ist der Tag anzugeben, an
dem die Voraussetzungen für das Bestehen der
Prüfung erfüllt sind.

(2) Ist die Diplomvorprüfung oder die Diplom-
prüfung endgültig nicht bestanden oder gilt sie als
nicht bestanden, so erteilt die oder der Vorsitzen-
de des Prüfungsausschusses hierüber einen

schriftlichen Bescheid, der mit einer Rechtsbe-
helfsbelehrung zu versehen ist.

(3) Beim Verlassen der Hochschule oder beim
Wechsel des Studienganges wird auf Antrag eine
Bescheinigung ausgestellt, welche die erbrachten
Prüfungs- und Studienleistungen und deren Be-
wertung enthält. Auf Antrag wird im Fall von Ab-
satz 2 eine Bescheinigung ausgestellt, welche
lediglich die erbrachten Prüfungs- und Studienlei-
stungen ausweist.

§ 14 Zusatzprüfungen

(1) Die Studierenden können sich in weiteren als
den im Zweiten und Dritten Teil vorgeschriebenen
Fächern (Wahlfächern) einer Prüfung unterziehen
(Zusatzprüfungen).

(2) Das Ergebnis der Zusatzprüfungen wird auf
Antrag in das Zeugnis aufgenommen, jedoch bei
der Festsetzung der Gesamtnote nicht mit einbe-
zogen.

§ 15 Ungültigkeit der Prüfung

(1) Wurde bei einer Prüfung getäuscht und wird
diese Tatsache erst nach der Aushändigung des
Zeugnisses bekannt, so kann der Prüfungsaus-
schuss nachträglich die Noten für diejenigen Prü-
fungsleistungen, bei deren Erbringung die oder
der zu Prüfende getäuscht hat, entsprechend
berichtigen und die Prüfung ganz oder teilweise
für "nicht bestanden" erklären.

(2) Waren die Voraussetzungen für die Zulas-
sung zu einer Prüfung nicht erfüllt, ohne dass die
oder der zu Prüfende hierüber täuschen wollte,
und wird diese Tatsache erst nach der Aushändi-
gung des Zeugnisses bekannt, so wird dieser
Mangel durch das Bestehen der Prüfung geheilt.
Wurde die Zulassung vorsätzlich zu Unrecht er-
wirkt, so entscheidet der Prüfungsausschuss un-
ter Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen
über die Rücknahme rechtswidriger Verwaltungs-
akte.

(3) Der oder dem zu Prüfenden ist vor einer Ent-
scheidung Gelegenheit zur Erörterung der Ange-
legenheit mit dem Prüfungsausschuss zu geben.

(4) Das unrichtige Prüfungszeugnis ist einzuzie-
hen und durch ein richtiges Zeugnis oder eine
Bescheinigung nach § 13 zu ersetzen. Mit dem
unrichtigen Prüfungszeugnis ist auch die Diplo-
murkunde einzuziehen, wenn die Prüfung auf
Grund einer Täuschung für "nicht bestanden" er-
klärt wurde. Eine Entscheidung nach den Absät-
zen 1 und 2 Satz 2 ist nach einer Frist von fünf
Jahren ab dem Datum des Prüfungszeugnisses
ausgeschlossen.

§ 16 Einsicht in die Prüfungsakte

(1) Dem oder der zu Prüfenden wird auf Antrag
vor Abschluss einer Prüfung über Teilergebnisse
unterrichtet.

(2) Dem oder der zu Prüfenden wird auf Antrag
nach Abschluss jeder Fachprüfung, der Diplom-
vorprüfung und der Diplomprüfung Einsicht in
seine schriftlichen Prüfungsarbeiten, die Bemer-
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kungen der Prüfenden und in die Prüfungsproto-
kolle gewährt. Der Antrag ist spätestens innerhalb
eines Jahres nach Aushändigung des Prüfungs-
zeugnisses oder des Bescheides über die nicht
bestandene Prüfung beim Prüfungsausschuss zu
stellen. Der Prüfungsausschuss bestimmt Ort und
Zeit der Einsichtnahme.

§ 17Hochschulöffentliche Bekanntmachun-
gen des Prüfungsausschusses

(1) Der Prüfungsausschuss gibt diese Prüfungs-
ordnung hochschulöffentlich bekannt und weist
die Studierenden zu Beginn jedes Studienab-
schnittes in geeigneter Weise auf die für sie gel-
tenden Prüfungsbestimmungen hin.

(2) Entscheidungen und andere Maßnahmen, die
nach dieser Prüfungsordnung getroffen werden,
insbesondere die Zulassung zur Prüfung, Versa-
gung der Zulassung, Melde- und Prüfungstermine
und -fristen sowie Prüfungsergebnisse werden
hochschulöffentlich in ortsüblicher Weise bekannt
gemacht. Dabei sind datenschutzrechtliche Be-
stimmungen zu beachten.

§  1 8Einzelfal lentscheidungen,  Wider-
spruchsverfahren

(1) Ablehnende Entscheidungen und andere
belastende Verwaltungsakte, die nach dieser Prü-
fungsordnung getroffen werden, sind schriftlich zu
begründen, mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu
versehen und nach § 41 des Verwaltungsverfah-
rensgesetzes bekannt zu geben. Gegen diese
Entscheidungen kann innerhalb eines Monats
nach Zugang des Bescheides Widerspruch beim
Prüfungsausschuss nach den §§ 68ff. der Ver-
waltungsgerichtsordnung eingelegt werden.

(2) Über den Widerspruch entscheidet der Prü-
fungsausschuss. Soweit sich der Widerspruch ge-
gen eine Bewertung einer oder eines Prüfenden
richtet, entscheidet der Prüfungsausschuss nach
Überprüfung nach Absätze 3 und 5.

(3) Bringt die oder der zu Prüfende im Wider-
spruch konkret und substantiiert Einwendungen
gegen prüfungsspezifische Wertungen vor, leitet
der Prüfungsausschuss den Widerspruch dieser
oder diesem Prüfenden zur Überprüfung zu. Än-
dert die oder der Prüfende die Bewertung an-
tragsgemäß, so hilft der Prüfungsausschuss dem
Widerspruch ab. Andernfalls überprüft der Prü-
fungsausschuss die Entscheidung aufgrund der
Stellungnahme der oder des Prüfenden insbeson-
dere darauf, ob

1. das Prüfungsverfahren nicht ordnungs-
gemäß durchgeführt worden ist,

2. bei der Bewertung von einem falschen
Sachverhalt ausgegangen worden ist,

3. allgemeingültige Bewertungsgrundsätze
nicht beachtet worden sind,

4. eine vertretbare und mit gewichtigen Ar-
gumenten folgerichtig begründete Lösung
als falsch gewertet worden ist,

5. sich die oder der Prüfende von sachfrem-
den Erwägungen hat leiten lassen.

Entsprechendes gilt, wenn sich der Widerspruch
gegen die Bewertung durch mehrere Prüfende
richtet.

(4) Der Prüfungsausschuss bestellt für das Wi-
derspruchsverfahren auf Antrag der oder des zu
Prüfenden eine Gutachterin oder einen Gutachter.
Die Gutachterin oder der Gutachter muss die
Qualifikation nach § 5 Abs. 1 Sätze 2 bis 4 besit-
zen. Der oder dem zu Prüfenden und der Gut-
achterin oder dem Gutachter ist vor der Entschei-
dung nach den Absätzen 2 und 6 Gelegenheit zur
Stellungnahme zu geben.

(5) Soweit der Prüfungsausschuss bei einem
Verstoß nach Absatz 3 Satz 3 Nr. 1 bis 5 dem
Widerspruch nicht bereits in diesem Stand des
Verfahrens abhilft oder konkrete und substanti-
ierte Einwendungen gegen prüfungsspezifische
Wertungen und fachliche Bewertungen vorliegen,
ohne dass die oder der Prüfende ihre oder seine
Entscheidung entsprechend ändert, werden Prü-
fungsleistungen durch andere, mit der Abnahme
dieser Prüfung bisher nicht befasste Prüfende
erneut bewertet oder die mündliche Prüfung wie-
derholt.

(6) Hilft der Prüfungsausschuss dem Wider-
spruch nicht ab oder liegen die Voraussetzungen
für eine Neubewertung oder Wiederholung der
Prüfungsleistung nicht vor, entscheidet der Fach-
bereichsrat über den Widerspruch.

(7) Über den Widerspruch soll innerhalb eines
Monats entschieden werden. Wird dem Wider-
spruch nicht abgeholfen, bescheidet die Leitung
der Hochschule die Widerspruchsführerin oder
den Widerspruchsführer.

(8) Das Widerspruchsverfahren darf nicht zur
Verschlechterung der Prüfungsnote führen.

Zweiter Teil Diplomvorprüfung

§ 19 Art und Umfang

(1) Die Diplomvorprüfung wird nach näherer
Bestimmung der Anlage 2 studienbegleitend in
einem jeweils zusammenhängenden Prüfungs-
zeitraum abgelegt.

(2) Die Fachprüfungen sowie Art und Anzahl der
ihnen zugeordneten Prüfungsleistungen und Stu-
dienleistungen sind in Anlage 2 festgelegt.

§ 20 Zulassung

(1) Die Zulassung erfolgt gesondert zu den ein-
zelnen Prüfungs- und Studienleistungen nach den
Vorschriften des § 7. Die Zulassung erfordert ne-
ben den genannten Voraussetzungen die Ein-
schreibung in den betreffenden Studiengang.

(2) Der Antrag auf Zulassung zu einer Prüfungs-
oder Studienleistung kann bis spätestens zu ei-
nem vom Prüfungsausschuss festgesetzten Ter-
min zurückgenommen werden. Dieser Termin
liegt in der Regel sechs Wochen vor Beginn der
Prüfungs- oder Studienleistung oder des nächsten
Prüfungszeitraumes.



Fachhochschule Braunschweig/Wolfenbüttel, Verkündungsblatt Nr. 25/2003

11

§ 21 Gesamtergebnis der Prüfung

(1) DieDiplomvorprüfung ist bestanden, wenn
sämtliche in Anlage 2 aufgeführten Fachprüfun-
gen mit mindestens "ausreichend" bewertet und
die erforderlichen Studienleistungen bestanden
sind.

(2) Die Gesamtnote der Diplomvorprüfung er-
rechnet sich aus dem Durchschnitt der nach An-
lage 2 gewichteten Noten der Fachprüfungen.
§ 11 Abs. 4 und 6 gilt entsprechend. Die Noten
werden auf dem Zeugnis über die Diplomvorprü-
fung (Anlage 3) entsprechend § 11 Abs. 2, ange-
geben.

(3) Die Diplomvorprüfung ist erstmals nicht be-
standen, wenn eine Prüfungsleistung mit "nicht
ausreichend" bewertet ist oder als bewertet gilt.
Sie ist endgültig nicht bestanden, wenn eine
Fachprüfung mit "nicht ausreichend" bewertet ist
oder als bewertet gilt und eine Wiederholungs-
möglichkeit nicht mehr besteht.

Dritter Teil Diplomprüfung

§ 22 Art und Umfang

(1) Die Diplomprüfung wird nach näherer Be-
stimmung der Anlage 4 außer der Diplomarbeit
mit dem Kolloquium studienbegleitend in einem
jeweils zusammenhängenden Prüfungszeitraum
abgelegt. Sie besteht aus
- den Fachprüfungen
- den Prüfungen der Wahlpflichtmodule
- den Studienleistungen
- der Diplomarbeit mit dem Kolloquium
(2) Die Fachprüfungen sowie Art und Anzahl der
ihnen zugeordneten Prüfungsleistungen und Stu-
dienleistungen sind in Anlage 4 festgelegt.

§ 23 Zulassung zu Fachprüfungen und Stu-
dienleistungen

(1) Die Zulassung zu den einzelnen Fachprüfun-
gen und Studienleistungen erfolgt nach den Vor-
schriften des § 7. Die Zulassung erfordert neben
den genannten Voraussetzungen die Einschrei-
bung in den betreffenden Studiengang.

(2) Die Zulassung setzt neben den Vorausset-
zungen nach § 7 Abs. 3 die bestandene Diplom-
vorprüfung in dem betreffenden Studiengang vor-
aus. Prüfungsvorleistungen sind nicht erforderlich.

(3) Der Antrag auf Zulassung zu einer Fachprü-
fung oder Studienleistung kann bis spätestens zu
einem vom Prüfungsausschuss festgesetzten
Termin zurückgenommen werden. Dieser Termin
liegt in der Regel sechs Wochen vor Beginn der
Prüfung oder des nächsten Prüfungsabschnittes.

Die Nachweise nach § 7 Abs. 3, sind dem Antrag
beizufügen.

(4) Der Prüfungsausschuss kann eine Studentin
oder einen Studenten auch dann zu Fachprüfun-
gen und Studienleistungen der Diplomprüfung
vorläufig zulassen, wenn die Diplomvorprüfung
noch nicht bestanden ist. Diese bedingte Zulas-
sung setzt voraus, dass die fehlenden Fachprü-

fungen und Studienleistungen der Diplomvorprü-
fung ohne wesentliche Beeinträchtigung des
Hauptstudiums zum nächsten Prüfungszeitraum
nachgeholt werden können.

§ 24 Zulassung zur Diplomarbeit

(1) Zur Diplomarbeit wird zugelassen, wer
1. die Zulassungsvoraussetzungen nach § 7

Abs. 3 Nr. 1, erfüllt, und
2. die Diplomvorprüfung bestanden hat, und
3. die Fachprüfungen und Studienleistungen

des Hauptstudiums bestanden hat, und
4, die Projektarbeit erfolgreich abgeschlos-

sen hat und
5. das Praxissemester erfolgreich abgeleis-

tet hat und
6. die Studienarbeit nach § 3 Abs. 2 erbracht

hat.

(2) Die Studentin oder der Student stellt den
Antrag auf Zulassung zur Diplomarbeit schriftlich
beim Prüfungsausschuss. Dem Antrag sind, so-
weit sich nicht entsprechende Unterlagen bei der
Hochschule befinden, beizufügen:

- Nachweise gemäß Absatz 1,
- einen Vorschlag für die Erst- und Zweitprüfe-

rin oder den Erst- und Zweitprüfer,
- einen Vorschlag für das Thema für die Dip-

lomarbeit,
eine Erklärung, ob die Diplomarbeit als Einzel-
oder Gruppenarbeit vergeben werden soll.

(3) Der Prüfungsausschuss kann eine Stu-
dentin oder einen Studenten auf Antrag auch
dann zur Diplomarbeit zulassen, wenn noch nicht
alle Voraussetzungen nach Absatz 1 Nr. 3 erfüllt
sind. Diese bedingte Zulassung setzt voraus, dass
die noch fehlenden Zulassungsvoraussetzungen
ohne Beeinträchtigung der Diplomarbeit bis zum
Kolloquium nachgeholt werden können.

§ 25 Diplomarbeit

(1) Die Diplomarbeit soll zeigen, dass die oder
der zu Prüfende in der Lage ist, innerhalb einer
vorgegebenen Frist ein Problem aus dieser Fach-
richtung selbständig mit wissenschaftlichen Me-
thoden zu bearbeiten. Thema und Aufgaben-
stellung der Diplomarbeit müssen dem Prüfungs-
zweck (§ 1 Abs. 1 Satz 3) und der Bearb-
eitungszeit nach Absatz 6 entsprechen. Die Art
der Aufgabe und die Aufgabenstellung müssen
mit der Ausgabe des Themas festliegen.

(2) Die Diplomarbeit kann in Form einer Grup-
penarbeit angefertigt werden. Der als Prüfungs-
leistung zu bewertende Beitrag der oder des zu
Prüfenden muss auf Grund der Angabe von Ab-
schnitten, Seitenzahlen oder anderen objektiven
Kriterien deutlich abgrenzbar und für sich be-
wertbar sein und den Anforderungen nach Ab-
satz 1 entsprechen.

(3) Das Thema wird von der oder dem Erstprü-
fenden nach Anhörung der oder des zu Prüfenden
festgelegt. Die Annahme des Themas erfolgt mit
der Zulassung zur Diplomarbeit. Die Zulassung ist
aktenkundig zu machen. Mit der Ausgabe des
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Themas werden die oder der Prüfende, die oder
der das Thema festgelegt hat (Erstprüfende oder
Erstprüfender), und die oder der Zweitprüfende
bestellt. Während der Anfertigung der Arbeit wird
die oder der zu Prüfende von der oder dem Erst-
prüfenden betreut.

(4) Die Erstprüferin bzw. der Erstprüfer ist in der
Regel ein Mitglied der Hochschullehrergruppe des
Fachbereichs Elektrotechnik. Mit Zustimmung des
Prüfungsausschusses kann die Diplomarbeit auch
von einer Professorin oder einem Professor be-
treut werden, die oder der nicht Mitglied in diesem
Fachbereich ist. In Ausnahmefällen kann das
Thema der Diplomarbeit auch von anderen Prü-
fenden nach § 5 Abs. 1 Sätze 2 und 3 nach Ge-
nehmigung durch den Prüfungsausschuss betreut
werden. In allen diesen Fällen muss die oder der
Zweitprüfende Professorin oder Professor des
Fachbereichs Elektrotechnik sein.

(5) Auf Antrag sorgt der Prüfungsausschuss
dafür, dass die oder der zu Prüfende rechtzeitig
ein Thema erhält und bestellt die Erstprüferin oder
den Erstprüfer und die Zweitprüferin oder den
Zweitprüfer.

(6) Die Zeit von der Ausgabe des Themas bis zur
Ablieferung der Diplomarbeit beträgt drei Monate.
Das Thema kann nur einmal und nur innerhalb
des ersten Drittels der Bearbeitungszeit nach
Satz 1 zurückgegeben werden. Der Prüfungsaus-
schuss kann im Einzelfall auf begründeten Antrag
die Bearbeitungszeit um weitere 3 Monate verlän-
gern.

(7) Bei der Abgabe der Diplomarbeit hat die oder
der zu Prüfende schriftlich zu versichern, dass sie
oder er die Arbeit - bei einer Gruppenarbeit den
entsprechend gekennzeichneten Anteil der Arbeit
- selbständig verfasst und keine anderen als die
angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt hat.

(8) Die Diplomarbeit ist fristgemäß bei der oder
dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses ab-
zuliefern; der Abgabezeitpunkt ist aktenkundig zu
machen. § 10 Abs. 3 gilt entsprechend.

(9) Die Diplomarbeit ist in der Regel innerhalb
von vier Wochen nach ihrer Abgabe durch beide
Prüfende nach § 11 Abs. 2 vorläufig zu bewerten.

§ 26 Kolloquium

(1) Im Kolloquium hat die oder der zu Prüfende
in einer Auseinandersetzung über die Diplomar-
beit nachzuweisen, dass er in der Lage ist, fäche-
rübergreifend und problembezogene Fragestel-
lungen aus dem Bereich dieser Fachrichtung
selbständig auf wissenschaftlicher Grundlage zu
bearbeiten und die Arbeitsergebnisse der Diplom-
arbeit in einem Fachgespräch zu vertiefen.

(2) Voraussetzung für die Zulassung ist, dass
sämtliche Voraussetzungen nach § 24 Abs. 1,
erfüllt und die Diplomarbeit von einer oder einem
Prüfenden vorläufig mindestens mit der Note 4,0
bewertet worden ist. Das Kolloquium soll inner-
halb von sechs Wochen nach Abgabe der Dip-

lomarbeit unter Zulassung der Hoch-
schulöffentlichkeit durchgeführt werden.

(3) Das Kolloquium wird gemeinsam von den
Prüfenden der Diplomarbeit als Einzelprüfung
oder Gruppenprüfung durchgeführt. Es besteht in
der Regel aus einem Vortrag der oder des zu
Prüfenden und anschließender Fachdiskussion.
Die Dauer des Kolloquiums beträgt in der Regel je
zu prüfender Person 30 Minuten. Im übrigen gel-
ten § 8 Abs. 4 und § 9 entsprechend.

(4) Jede prüfende Person bildet jeweils aus der
von ihr gebildeten vorläufigen Note für die Di-
plomarbeit und dem Ergebnis des Kolloquiums
eine endgültige Note für die Diplomarbeit mit dem
Kolloquium. § 11 Abs. 2 bis 4 und 6 gilt entspre-
chend.

§ 27 Wiederholung der Diplomarbeit mit dem
Kolloquium

(1) Wurde die Diplomarbeit von beiden Prüfen-
den vorläufig mit "nicht ausreichend" bewertet
oder lautet die endgültige Note der Diplomarbeit
mit Kolloquium "nicht ausreichend", so kann die
Diplomarbeit oder die Diplomarbeit mit Kolloquium
einmal wiederholt werden; eine zweite Wiederho-
lung ist ausgeschlossen. Eine Rückgabe des
Themas bei der Wiederholung der Diplomarbeit ist
jedoch nur zulässig, wenn von dieser Möglichkeit
schon nicht bei der ersten Arbeit (§ 25 Abs. 6
Satz 2) Gebrauch gemacht worden ist.

(2) Das neue Thema der Diplomarbeit wird in
angemessener Frist, in der Regel innerhalb von
drei Monaten nach Bewertung der ersten Arbeit,
ausgegeben.

(3) § 12 Abs. 5 gilt entsprechend.

§ 28 Gesamtergebnis der Prüfung

(1) Die Diplomprüfung ist bestanden, wenn
sämtliche Fachprüfungen und Wahlpflichtmodule
sowie die Diplomarbeit mit dem Kolloquium je-
weils mit mindestens ”ausreichend” bewertet  sind
und die nach Anlage 4 Nr. 2, erforderlichen Stu-
dienleistungen bestanden sind.

(2  Die Gesamtnote der Diplomprüfung errech-
net sich aus dem Durchschnitt der nach Anlage 4
gewichteten Noten für die Fachprüfungen und
Prüfungsergebnisse der Wahlpflichtmodule nach
§ 22 sowie der doppelt gewichteten Note der
Diplomarbeit mit Kolloquium. § 11 Abs. 4 und 6,
gilt entsprechend. Die Noten werden auf dem
Zeugnis über die Diplomprüfung (Anlage 3) ent-
sprechend § 11, Abs. 2 angegeben

Vierter Teil Schlussvorschriften

§ 29 Inkrafttreten

Diese geänderte Diplomprüfungsordnung tritt
nach der Genehmigung durch das Präsidium der
Fachhochschule am Tag nach der Bekanntma-
chung im Verkündungsblatt der Hochschule in
Kraft.
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Anlage 1 :    Muster der Diplomurkunde    (zu § 2)

Fachhochschule Braunschweig / Wolfenbüttel

Fachbereich Elektrotechnik

Diplomurkunde

Die Fachhochschule Braunschweig / Wolfenbüttel

Fachbereich Elektrotechnik

verleiht mit dieser Urkunde

Frau/Herrn *) ...................................................,

geb. am ....................... in ................................,

den Hochschulgrad

Diplom-Ingenieurin / Diplom-Ingenieur (Fachhochschule) *)

(abgekürzt: Dipl.-Ing. (FH))

Der Hochschulgrad kann auch in der Form "Diplom-Ingenieurin (FH)” oder Diplom-Ingenieur (FH)" geführt
werden."

nachdem sie/er *)  die Diplomprüfung

im Studiengang    .......................................................................*)

am ........................... bestanden hat.

(Siegel der Hochschule)

                       ....................... , den .............

                               (Ort)                   (Datum)

......................................   ..................................................

Leitung des Fachbereichs         Vorsitz des Prüfungsausschusses

*) Zutreffendes einsetzen.
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Anlage 2 (zu § 19 und § 21 Abs. 1 und 2)

Diplomvorprüfung

Prüfungsplan

Studiengänge „Elektrische Anlagen und Automatisierungstechnik“, „Elektrische Messtechnik und
Qualitätsmanagement“, „Informationstechnik“, „Telekommunikation“

Art und Anzahl der Prüfungsleistungen

Fachprüfungen

Art und Anzahl
der Prüfungs-
leistungen

Regulärer
Prüfungstermin
(Fachsemester)

Gewich-
tungsfaktor
für Fach-
prüfungen

Gewich-
tungsfaktor
für die Ge-
samtnote

1. Mathematik (18 SWS) 2,5

Mathematik I K 120 1 1

Mathematik II K 120 2 1

Mathematik III K 90 3 1

2. Physik (8 SWS) 1,0

Physik K 120 3 3

Werkstofftechnologie K 60 1 1

3. Grundlagen der Elektrotechnik (16 SWS) 2,5

Grundlagen der Elektrotechnik I K 90 1 1

Grundlagen der Elektrotechnik II K 120 2 1

Grundlagen der Elektrotechnik III K 120 3 1

4. Informatik (16 SWS) 2,0

Informatik I   **) K 120/ED*) 1 2

Informatik II  **) K 120/ED*) 2 2

Informatik III **) K 120/ED*) 3 2

DV-Anwendungen I K 120/ED*) 1 1

DV-Anwendungen II K 120/ED*) 2 1

5. Grundlagen der Elektronik (6 SWS) 1,0

Analoge Schaltungen K 120 3 2

Digitale Schaltungen I K 90/M/R 1 1

6. Messtechnik ( 4 SWS) 1,0

Elektrische Messtechnik I K 60 2 1

Elektrische Messtechnik II K 60 3 1
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Art und Anzahl der Studienleistungen nach § 21 Abs. 1
Studienleistungen Art Anzahl der SWS

Labor für Physik EA 2

Labor für Grundlagen der Elektrotechnik I EA 2

Labor für Grundlagen der Elektrotechnik II EA 2

Labor für Elektrische Messtechnik I EA 2

Labor für elektronische Schaltungen EA 2

Studienleistungen nach Wahl (Wahlpflichtfächer) im Umfang von 4 SWS aus dem aktuellen Angebot des
Fachbereichs.

Anzahl der SWS insgesamt 82

Erläuterungen:

EA Experimentelle Arbeit

ED Erstellung und Dokumentation von Rechnerprogrammen

K Klausur (Zahl = Bearbeitungszeit in Minuten)

M Mündliche Prüfung

R Referat

*)  Nach Wahl der oder des Prüfenden

**) Das Ergebnis der Prüfungsleistung setzt sich anteilig aus dem Bestehen der Übung und überwie-
gend dem Ergebnis der Klausur zusammen. Die Anteile werden vom Fachbereichsrat festgelegt.
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Anlage 3 :  (zu § 13 Abs. 1)

Fachhochschule Braunschweig / Wolfenbüttel

Fachbereich Elektrotechnik

Zeugnis über die Diplomvorprüfung/Diplomprüfung *)

Frau/Herr *) ....................................................,

geboren am ......................................................,

hat die Diplomvorprüfung/Diplomprüfung *) im Studiengang

......................................................................................... *)

mit der Gesamtnote ................................ bestanden. **)

Fachprüfungen: Noten **)

      (Fachprüfungen) ...................

Basismodul des Studiengangs *)

     (Fachprüfungen) ...................

Vertiefungsmodule des Studiengangs *)

    NN Prüfungsfächer ***) ...................

Wahlpflichtfächer:

    NN Prüfungsfächer ***) ...................

Diplomarbeit mit Kolloquium über das Thema *)

..........................................................................................

Note ........

.............................. , den .............................

                (Ort)                               (Datum)

                                  .................................................

(Siegel der Hochschule) Vorsitz des Prüfungsausschusses

______________________

 *) Zutreffendes einsetzen. ***) Details im Anlagebogen

**) Notenstufen: sehr gut, gut, befriedigend, ausreichend.

     [Zusätzlich wird in Klammern die Note nach §11 Abs. 4 angegeben.]
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Anlage 4

Diplomprüfung (zu § 22, § 24 Abs. 1 und § 28)

Grundmodul des Hauptstudiums
für alle Studiengänge dieser Prüfungsordnung
Art und Anzahl der Prüfungsleistungen

Fachprüfungen
Art und Anzahl
der Prüfungs-
leistungen

Gewichtungs-
faktor für die
Fachprüfungen

Gewichtungs-
faktor für die
Gesamtnote

Digital- und Mikrorechnertechnik (8 SWS) 0,8

Rechnerarchitekturen I K 120 2

Softwaretechnik I K 120/ED*) 1

Digitale Schaltungen II K 90/M/R 1

Grundlagen der Regelungstechnik (4 SWS) K 120 0,4

Betriebswirtschaftslehre (4 SWS) K 120 0,2

Projektarbeit (2 SWS) PA 0,2

Art und Anzahl der Studienleistungen des Grundmoduls für alle Studiengänge des Fachbereichs
nach § 24 Abs. 1 Nr. 3:

Studienleistungen Art Anzahl der SWS
Labor für Datentechnik I EA/ED*) 2

Labor für elektrische Messtechnik II EA 2

Studienleistungen nach Wahl (Wahlpflichtfächer) im Umfang von insgesamt 10 SWS aus dem
aktuellen Angebot des Fachbereichs Elektrotechnik.

Anzahl der SWS insgesamt 32
Erläuterungen:

*) Nach Wahl der oder des Prüfenden
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Anlage 4

a) Basismodul des Studiengangs Elektrische Anlagen-
und Automatisierungstechnik (E&A)

Art und Anzahl der Prüfungsleistungen

Fachprüfungen
Art und Anzahl
der Prüfungs-
leistungen

Gewichtungs-
faktor für
Fachprüfungen

Gewichtungs-
faktor für
Gesamtnote

1. Elektromechanische Energieumformung (6 SWS) 1,2

Leistungselektronik K 120 2

Elektrische Maschinen K 60 1

2. Antriebstechnik (6 SWS) 1,2

Elektrische Antriebe K 120 2

Regelungstechnik, Anwendungen der K 60 1

3. Prozessdatenverarbeitung (6 SWS) 1,2

Prozessdatenverarbeitung I K 120/M*) 2

Datennetze K 120/M*) 1

4. Energieverteilung (6 SWS) 1,2

Energieverteilung K 120 2

Elektromagnetische Verträglichkeit K 60 1

5. Vertiefungsmodule

Wahlpflichtmodule im Umfang von 20 SWS aus dem aktuellen
Vertiefungsmodulangebot des Studiengangs Elektrische Anla-
gen- und Automatisierungstechnik.

Gewichtungs-
faktor für die
einer Vorlesung
zugehörigen
Prüfung
jeweils    1,0

Gewich-
tungsfaktor
für Gesamt-
note   1,6

Art und Anzahl der Studienleistungen des Basismoduls E&A nach § 25 Abs. 1 Nr. 3:

Studienleistungen Art Anzahl der
SWS

Labor für Elektrische Maschinen EA 2

Labor für Leistungselektronik EA 2

Labor für Regelungstechnik EA 2

Anzahl der SWS insgesamt 50

Erläuterungen:

*) Nach Wahl der oder des Prüfenden
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Anlage 4

b) Basismodul des Studiengangs Elektrische Messtechnik &
Qualitätsmanagement (M&Q)

Art und Anzahl der Prüfungsleistungen

Fachprüfungen
Art und Anzahl
der Prüfungs-
leistungen

Gewichtungs-
faktor für die
Fachprüfungen

Gewichtungs-
faktor für die
Gesamtnote

1. Messtechnik (8 SWS) 1,2

Industrielle Messtechnik K 60 1

Messelektronik K 120 2

Regelungstechnische Ausgleichsvorgänge K 60 1

2. Messdatenverarbeitung (8 SWS) 1,4

Messdatenerfassung und –übertragung K 120 1

Sensorik K120/R*) 1

3. Qualitätsmanagement (6 SWS) 1,2

Qualitätsmanagement K 120 2

Personalmanagement K 60/M*) 1

4. Qualitätstechnische Theorie (6 SWS) 1,0

Wahrscheinlichkeitstheorie K 120/M*) 2

MNPQ-Wesen K 60/M*) 1

5. Vertiefungsmodul

Wahlpflichtmodule nach Wahl im Umfang von 18 SWS aus
dem aktuellen Vertiefungsmodulangebot des Studiengangs
Elektrische Messtechnik und Qualitätsmanagement.

Gewichtungs-
faktor für die
einer Vorlesung
zugehörigen
Prüfung
jeweils    1,0

Gewich-
tungsfaktor
für Gesamt-
note   1,6

Art und Anzahl der Studienleistungen des Basismoduls M&Q nach § 25 Abs. 1 Nr. 3:

Studienleistungen Art Anzah l  de r
SWS

Labor für Sensorik EA 2

Labor für Messelektronik EA 2

Anzahl der SWS insgesamt 50

Erläuterungen:

*) Nach Wahl der oder des Prüfenden
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Anlage 4

c) Basismodul  des Studiengangs Informationstechnik (IT)

Art und Anzahl der Prüfungsleistungen

Fachprüfungen
Art und Anzahl
der Prüfungs-
leistungen

Gewichtungs-
faktor für die
Fachprüfungen

Gewichtungs-
faktor für die
Gesamtnote

1. Digitale Signalverarbeitung (6 SWS) 1,2

Digitale Signalverarbeitung K 120 2

Digitale Informationsübertragung K 120 1

2. Hochfrequenztechnik (6 SWS) 1,2

Hochfrequenztechnik I K 120 2

Hochfrequenztechnik II K 120 1

3. Signal- u. Systemtheorie (6 SWS) K 120 1,2

4. Modulationsverfahren (6 SWS) K 120 1,2

5. Vertiefungsmodul

Wahlpflichtmodule nach Wahl im Umfang von 20 SWS aus
dem aktuellen Vertiefungsmodulangebot des Studiengangs
Informationstechnik.

Gewichtungs-
faktor für die
einer Vorlesung
zugehörigen
Prüfung
jeweils    1,0

Gewich-
tungsfaktor
für Gesamt-
note   1,6

Art und Anzahl der Studienleistungen des Basismoduls IT nach § 25 Abs. 1 Nr. 3:

Studienleistungen Art Anzah l  de r
SWS

Labor für Informationstechnik I u. II EA 4

Praktikum digitale Signalverarbeitung EA 2

Anzahl der SWS insgesamt 50

Erläuterungen:

*) Nach Wahl der oder des Prüfenden
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Anlage 4

d) Basismodul des Studiengangs Telekommunikation (TK)

Art und Anzahl der Prüfungsleistungen

Fachprüfungen
Art und Anzahl
der Prüfungs-
leistungen

Gewichtungs-
faktor für die
Fachprüfungen

Gewichtungs-
faktor für die
Gesamtnote

1. Kommunikationstechnik (6 SWS) 1,0

Digitale Kommunikationssysteme K 120/M/R*) 2

Mobilkommunikation K 120/M/R*) 1

2. Informationstechnik (10 SWS) 1,4

Hochfrequenztechnik I K 120 2

Modulationsverfahren K 120 3

3. Informations- und Systemtheorie (10 SWS) 1,4

Signal- und Systemtheorie K 120 3

Informationstheorie u. Codierung K 120/M/R*) 2

4. Datentechnik (6 SWS) 1,0

Rechnerarchitekturen II K 120/M/R*) 1

Rechnerarchitekturen III K 120/M/R*) 1

Softwaretechnik II K 120/M/R*) 1

5. Vertiefungsmodul

Wahlpflichtmodule nach Wahl im Umfang von 14 SWS aus
dem aktuellen Vertiefungsmodulangebot des Studiengangs
Telekommunikation.

Gewichtungs-
faktor für die
einer Vorlesung
zugehörigen
Prüfung
jeweils    1,0

Gewich-
tungsfaktor
für Gesamt-
note   1,6

Art und Anzahl der Studienleistungen des Basismoduls TK nach § 25 Abs. 1 Nr. 3:

Studienleistungen Art Anzahl der SWS

Labor für Datentechnik II EA/ED*) 2

Labor für Kommunikationssysteme EA 2

Anzahl der SWS insgesamt 50

Erläuterungen:

*) Nach Wahl der oder des Prüfenden


